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Presse-Information Nr. 014/2010 
 
Arbeitgeberpräsident Dr. Dieter Hundt: Rentengarant ie kommt Bei-
tragszahler teuer zu stehen 
 
 
Berlin, 16. März 2010. Zur Rentenanpassung 2010 erklärt Arbeitgeberpräsi-

dent Dr. Dieter Hundt:  

 

Die im vergangenen Jahr eingeführte Rentengarantie ist ein Fehler, der viel 

Geld kostet. In den nächsten Jahren wird die Rentenkasse dadurch mit rund 

1,7 Mrd. Euro pro Jahr belastet. 

 

Die Rentengarantie ist der vorläufige Schlusspunkt einer inkonsequenten 

Rentenpolitik der vergangenen Jahre. Anstatt die 2004 von der rot-grünen 

Koalition beschlossene Rentenformel ohne Wenn und Aber umzusetzen, 

kam sie bisher nur ein einziges Mal zur Anwendung. Es ist daher kein Wun-

der, dass der bei Verabschiedung der neuen Rentenformel für 2010 erwarte-

te Beitragssatz von 18,5 Prozent weit verfehlt wurde. Bei jetzt 19,9 Prozent 

werden die Beitrags- und Steuerzahler dadurch im laufenden Jahr mit etwa 

15 Mrd. Euro zusätzlich zur Kasse gebeten. 

 

Von den vermeintlichen Wohltaten der vergangenen Jahre haben die heuti-

gen Beitragszahler jedoch keine Vorteile, weil alle unterbliebenen Renten-

dämpfungen und Sonder-Rentenerhöhungen qua Gesetz – zu Recht und 

unverzichtbar – ab 2011 nachgeholt werden. Dadurch werden die Rentenan-

passungen in den nächsten Jahren im Westen insgesamt um rund 5 Prozent 

und im Osten um etwa 3 Prozent niedriger ausfallen. 

 

Der Gesetzgeber muss jetzt Durchhaltevermögen in der Rentenpolitik be-

weisen. Es reicht nicht, richtige Rentenreformen zu beschließen, sie müssen 

auch konsequent umgesetzt werden. Nur dann kann die Leistungsfähigkeit 

und Finanzierbarkeit der Rentenversicherung langfristig gesichert werden. 

Der Gesetzgeber sollte die unterbliebenen Rentendämpfungen  schnellstens 

nachholen und nicht – wie derzeit noch vorgesehen – immer nur hälftig bei 

künftigen Rentenanpassungen vornehmen. 

 
 

 
 


